
wahl von 35 Mitgriedern der vollversammlung der
Landwirtschaftskammer für oberösterreich

D GcK
betreffend die Auflage der Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse

Gemäß $ 17 Abs. 1 der Landwi rtschaftskammerwah lord n u ng 1 g73, LGBl. Nr. 4311973, in der Fassung der Verordnung LGBI. Nr. 59/2014,wird das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis (werd en die Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse) ab
:1 ... P.ez. em h e.r.2g_29 durch vierzehn Tag e zur öffentlichen nsicht in den Räumen. .... .des_.Ie-m.eindeam.tes..$t, .Ae-g id.i, 4.2?5_ s.t,. Aegid i. :l 0

aufgelegt und diese Auflage hiemit ortsüblich kundgemacht. ln dieses (diese) wählerinnen- und währerverzeichnis(se) kann innerhalb derangeführten Frist während der
. .... w_äh.r.end de_r.Amtss_t.unde_n ...

Amtstage folgenden Tagesstunden Einsicht genommen werden

Berichtigungsanträge 
. 
gegen das (die) wählerinnen- und wähler verzeichnis(se) können während der Auflagefrist beim (im)

Wählerinnen- und Wählerverzeichnis(se) Einsicht nehmen und davon Abschriften oder Vervielfältigungen herstellen.

zu

Bezüglich der Berichtigungsanträge wird auf $ 18 der Landwirtschaftskammerwahlordnung 1973 verwiesen, der folgenden worflaut hat:

Berichtigungsantragsstellerinnen bzw. BÄrichtigungsantragssteller unterliegen dem Amtsgeheimnis.

mehrerer Wahlsprengel aufgenommen ist, oder dass wegen
derjenigen, bei der er den Berichtigungsantrag stellt, ein

nderer wegen Aufnahme vermeintlich Nichtwahlberechti gter

Der BürgermeisterAn;esrhie gen am:

Abgei'icmmen arn:

0 1. ü-ti, ?$?8

1 5. $iZ. 20?0
E 4lL"^,




